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10/07 Verwaltungsgerichtshof

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwGG §42 Abs2 Z3 litb

VwGG §42 Abs2 Z3 litc

WRG 1959 §12 Abs2

WRG 1959 §40 Abs1

WRG 1959 §9 Abs2

Rechtssatz

Von der Frage der Bewilligungsfähigkeit ist jene der Bewilligungsp icht zu unterscheiden. Diese knüpft im Fall des § 40

Abs. 1 WRG 1959 (ähnlich wie § 9 Abs. 2 WRG 1959) daran an, dass eine nachteilige Beein ussung fremder Rechte zu

befürchten ist. Eine Bewilligungsp icht ist nur dann nicht gegeben, wenn eine solche Beein ussung fremder Rechte

auszuschließen ist.
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